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132521 - Wann beginnt die Rechnung des Jahreszeitraumes der

Mieteinnahme für die Zakah, ab dem Vertragsabschluss oder nach der

Einnahme der Miete?

Frage

Wann beginnt die Rechnung des Jahreszeitraumes der Mieteinnahme für die Zakah, ab dem

Vertragsabschluss oder nach der Einnahme der Miete?

Detaillierte Antwort

Alles Lob gebührt Allah..

„Der Jahreszeitraum der Abrechnung für die Einnahmen aus der Vermietung der Immobilie (bzw.

Liegenschaft) beginnt mit dem Vertragsabschluss.

Und bei Allah liegt die Gewährung des Erfolges. Allahs Segen und Frieden seien auf unserem

Propheten Muhammad, seiner Familie und seinen Gefährten.“

Schaikh ˈAbdul-ˈAziz Ibn ˈAbdillah Ibn Baz, Schaikh ˈAbdurrazzaq ˈAfifi, Schaikh ˈAbdullah Ibn

Ghudyan

(Aus: „Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah“ (9/347))
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